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Betreff:

Fortsetzung des Projektes "Dabei Sein" mit Mitteln der Stiftung des Vereins Marienheim 
Norderney

Sachverhalt:

Über die Niedersächsische Landesstiftung „Familie in Not“ wurden in der Vergangenheit mit ei-
nem Sonderfonds „DabeiSein“ Bildungs- und Freizeitmaßnahmen für Kinder aus Familien, die 
keinen Anspruch auf Leistungen aus dem Bildungs- und Teilhabepaket hatten und gewisse 
Einkommensgrenzen nicht überschritten, bezuschusst. Unter anderem wurden über die Stif-
tung Zuschüsse für Klassenfahrten, Kinder- und Jugendfreizeiten, Mitgliedsbeiträge für Sport- 
und Musikvereine, Nachhilfeunterricht sowie Fahrtkosten für Oberstufenschüler/-innen gewährt.
Mit Ablauf des Jahres 2013 wurde die Förderung aus der Landesstiftung „Familie in Not“ einge-
stellt und somit das Projekt „DabeiSein“ beendet.

Der Verein Marienheim Norderney bietet an, aus seinen Stiftungserträgen dem Landkreis Witt-
mund eine zweckgebundene Zuwendung in Höhe von zunächst einmalig 25.000 EUR für die 
Fortsetzung des Projektes ab dem kommenden Schuljahr zur Verfügung zu stellen.  Außerdem
wurde durch den Vorstand des Vereins in Aussicht gestellt, dem Landkreis auch in den kom-
menden Jahren bei Bedarf weitere Mittel für diesen Zweck zukommen zu lassen. Der Verein 
Marienheim arbeitet bislang bereits mit dem Landkreis Aurich zusammen und stellt dort eben-
falls finanzielle Mittel für das Projekt „DabeiSein“ zur Verfügung.

Die verwaltungsmäßige Abwicklung der Förderung soll durch den Landkreis erfolgen. Weitere 
Einzelheiten hinsichtlich der Abwicklung der Förderung und der Erbringung von Nachweisen 
sind der als Anlage beigefügten Fördervereinbarung zu entnehmen. Die Bewilligung von Zu-
schüssen soll anhand der ebenfalls beigefügten Vergabebedingungen erfolgen.

Seitens der Kreisverwaltung wird die Fortsetzung des Projektes „DabeiSein“ grundsätzlich be-
fürwortet. Von den Leistungen aus dem Bildungs- und Teilhabepaket profitieren ausschließlich 
Familien, die Transferleistungen beziehen. Insofern ist das Projekt „DabeiSein“ eine sinnvolle 
Ergänzung, um auch Kindern aus Familien mit geringem Einkommen eine Teilhabe an Bil-
dungs- und Freizeitangeboten zu ermöglichen. Nicht verkannt werden darf aber, dass die Ab-
wicklung mit einem gewissen Verwaltungsaufwand verbunden sein wird.
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Da bislang für diesen Zweck keine Ausgabemittel im Haushalt eingeplant wurden, werden au-
ßerplanmäßige Auszahlungen/Aufwendungen in Höhe von bis zu 25.000 EUR erforderlich wer-
den; denen aus dem Förderbetrag der Stiftung eine Einnahme in Höhe von 25.000 EUR gegen-
übersteht.

1. Gesamtkosten 2. jährliche Folgekosten 3. objektbezogene Einnahmen

keine keine keine

25.000 € € 25.000 €

Haushaltsmittel
Produktkonto:  Noch zur Verfügung: €

 stehen nicht zur Verfügung

Beschlussvorschlag: 

Der als Anlage beigefügten Fördervereinbarung zwischen dem Verein Marienheim und dem 
Landkreis Wittmund über die Fortsetzung des Projektes „DabeiSein“ sowie den daraus resultie-
renden außerplanmäßigen Auszahlungen/Aufwendungen bis zur Höhe von 25.000 EUR wird 
zugestimmt.
 
 
Wittmund, den  09.06.2015 Abstimmungsergebnis:

Fraktion Ja: Nein: Enth.:
Fachausschuss Ja: Nein: Enth.:
Kreisausschuss Ja: Nein: Enth.:

gez. Cassens, Uwe Kreistag Ja: Nein: Enth.:
  

Anlagenverzeichnis:

Fördervereinbarung und Vergabebedingungen
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